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(No. 547.) Allerhöchste Kabineksorder vom öten Mai 1819., betreffend die Rechte und

Pflichten der bäuerlichen Wirthe im Großherzogthum Posen und in den

mit Westpreußen vereinigten Distrikten.

Di die Patente vom oten November 1816., wegen Wiedereinführung

des Allgemeinen Landrechts und der Allgemeinen Gerichts-Ordnung in das

Großherzogthum Posen und die mit der Provinz Westpreußen vereinigten
Distrikte, sind die vorläufigen Besti mungen Meiner Ordre vom Zten Mai

1815. wegen der Justiz-Einrichtung im Großherzogihum Posen und die hier-
auf gegründete Bekanntmachung der Organisations-Kommissarien de dato
den I2ten Juli 1815. aufgehoben und außer Wirkung gesetzt. Oem gemäßg sind
die Rechte und Pflichten der bäuerlichen Wirthe an den ihnen zur Kultur und

Nutzung eingerdumten Stellen und die Befugnisse der Gutsherren zu ihrer
Entsetzung, so weit darüber in besonderen Vertragen nicht anderweitige Be-
stimmungen getroffen sind, lediglich nach dem §. 15. der vorgedachten Patente
und den FF. 620. ff. Tit.2I.TheilI.desAllgemeinen Landrechts zu beurtheilen
und Entsetzungen der bäuerlichen Wirthe, außer den hierin bestimmten Fällen,

blos auf den Grund gutsherrlicher Kündigung, nicht zulassig. Indem Ich
dies dem Staats-Ministerio auf dessen Bericht vom Zusten März d. J. zu

erkennen gebe, beauftrage Ich dasselbe, zur Beseitigung aller Zweifel, diese
Meine Willensmeinung zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und die Be-
hörden dem gemäß zu instruiren.

Berlin, den öten Mai 1810.

Friedrich Wilhelm.
An das Staats-Ministerium.

Bb [o. 548.)

en zu Verlin den 20sten Juli 1819.)
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(No. 548.) Staateberkrag zwischen Sr. Majestät dem Kbuige voft'Preußen, und Er.
Königl. Hoheit dem Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, über das durch

den dritten Artikel des Staatsvertrages vom 18ten September 1816.

vorbehaltene fernere Abkommen. Vom 21sten Mai 1819.

D. die von Sr. Majjeltat dem Kênige von Preussen an Se. Königl. Hoheit

den Großherzog von Mecklenburg-Strelitz, durch den Staaksvertrag vom I#ten

September 1810. in Folge des. Josten#und Sosten--Artikels der Wiener Kon-

greßakte, abgetretenen Landestheile von den alten Landen Sr. Königl. Hoheit
entfernt und getreunt liegen, auch von dein Gebieke Er. Majestät gänzlich

umschlossen sind; so haben beide Hohe Paziszenten den Wunsch gee#ber#t,
ein anderes angemesseneres und vortheilhaftere Abkommen zu treffen und Siech

dieses durch den Zten Artikel des vorgedachten, Staarevextrags ausdrücklich
vorbehalten. Die seildem fortgesetzten Verhandlungen habin auch zu einer
vorläufigen Vereinigung bierüber geführt, auf deren Grund nunmehr Seine
Majestät der König von Preußen dru wunklichen. Geheimen vegationsrath und

Gesandten am Kenigl. Sacunsehen Hofe, von Jordan, uno den wirklichen

Geheimen Ober-Regierungerath Hoffmann, und Se. Rönigl. Hohen der

Großherzog von Mecklenburg-Strelitz den Mininer-Rendeuten, Geheimen

Legationsrath Greuhm, bervollmächtigt und angewiesen haben, das srwähne
vorbehaltene Abkommen formlich abzuschliepen.

Diese beiderseitigen Bevollmächligten haben, nach Auswechselung ibrer

in gehöriger Gültigkeit befundenen Vollmachren, nachstehende Arutkel mit einan-
der verabredet und festgesetzt.

Erster Artikel.

Se. Köniqgl. Hoheit der Großherzog von Mecklenburg-Strelitz entsagen
für Sich und Ihre Nachfolger allen Rechten und Ansprüchen, welche Sie aus

dem Staatsvertrage vom 1 ten September 1816. an das Ihnen durch den-

selben abgetretene Gebict in den ehemaligen Kantonen: Cronenburg, Reifer=

scheid und Schleyden erlangt haben, zu Gunsten Sr. Masestät des Kenigs
von Preußen. Da die Uebergabe dieses Gebictes, an Se. Königl. Hoheir in
Folge des gedachten Staatsvertrags und der fortgesetzten Unterhandlungen

bisher ausgesetzt geblieben isi, und Se. Majestät der König Sich ferldauernd
im vollständigen Besitze desselben befunden haben; so ist auch daraus, daß
dieses Gebiet für Se. Königl. Hoheüden Großherzog bestimmt gewesen, kein
Anspruch an Sie entstanden. 1r

Zweiter Artikel.

Seine Majestät der König von Preußen, nehmen diese Entsagung an,
werden das gedachte Gebiet auch ferner, wie unausgesetzt bisher, mit allen

den



den Rechten und Verbindlichkeiten besitzen, mit welchen Ihnen dasselbe ohne

alle Begiehung auf den.Staatsvertrag. vom 182en September 1810. zustehet,
und verpflichten Sich dagegen, eine Million Thaler Preugischen Kouranks,
nach dem Mönzsuge vom Jahre 17034., an Seine Königl. Hoheitin zwanzig

FHleichen vierteljährigen Raten, jede von funfzigtausend Thalern, ausIhrer
Haupt-Schatzkasse in Berklinzahlen zu lassen.

Diese Jahlung hat bereitsmit dem uAsten Jannar des gegenwärtigen
Jahres achtzehnhundert und sieunzehn ihren Anfang genommen, und wird

(fferner mit dem ersten Monatstage jedes folgenden Vierteljahrs erfolgen, auch
dergestalt ununterbrochen fortgesetzt werden, daß mit dem Anfange des zwan-

zigsten VVierteljahrs, welcher auf den Isten Oktober des Jahres achtzehnhun-
derr drei und zwanzig fällt, die letzte Rate von funfzigtausend Thaiern abge-

tragen und die ganze Summé von einer Million Thalern berichriger seyn wird.

Dritter Artikel.

An die Stelle der Einkünfte von dem, für Seine Königl. Hoheit den

Großherzog durch den Staatsvertrag vom 1 8ten September 1810., bestimmt

gewesenen Gebiete, soweit dieselben von des Königs Majestät zu vergüten

übernommen worden, treten die Zinsen der dafür nach vorftehendem Arkikel zu

zahlenden einen Million Thaler nach dem Zinsfuße zu fünf vom Hunderr jährlich.

Diese Zinsen sind für den Zeitraum vom Isten Mai 1816., von wo ab

die gedachten Einkünfte nach Maaßgabe des Staatsvertrags vom 1 ten Sep-

tember 1816. von Preußem zu gewähren waren, bis zum 3U#sten Oezember 181.,
folglich für zwei Jahre und acht Monate, mit Einhundert drei und dreißig
tausend dreihundert drei und, dreißig ein Orittel Thalern, aus den Konigl.
Rassen bereits an den Großherzoglichen Bevollmachtigten gezahlt worden.

Vom Isten Januar 1819. ab werden sie am Schlusse jedes Vierteljahrs

fur dasselbe, und zwar jedesmal für denjenigen Theil des Entschädigungs-
Kapitals, welcher bis dahin. noch nicht an Se. Konigl. Hoheit den Großberzog
algetragen war, aus der Königl. Haupt-Schatzkasse gezahlt. Hiernach werden

am Isten April 1810. für während des Jeitrauns vom Isten Jannar bis

Zlsen März zu verzinsende 950,00 Thlr. die Zinsen mit 11,875 Thalern,

am Isten Julius 1810. für während des Jeitraumes vom Isten April bis

 Zzosten Junius zu verzinsende 900,000 Thlr. die Zinsen mit 11,250 Thalern,

und so fort, in jedem Vierteljahre fur die nach vorstehendem Artikel viertel—

jahrig abzuzahlenden funfzigtausend Thaler Kapital mit sechshundert funf und
zwanzig Thaler weniger, so lange fortbezahlt, bis nachvollstandigerAuszahlung
des ganzen Kapitals auch der Anspruch auf fernere Zinszahlungganz erlischt.

Bb 2 Vier—



Vierter Artikel.

Da Se. Königl. Hoheit der Großherzog den Wunsch gedußert haben,
die Landstraße ganz zu besitzen, welche von ihrer Stadt Fürstenberg nach

Ihrer Residenz Strelitz führt, und des Königs Majestäk Sich haben geneige
finden lassen, diese Steraße, so weit dieselbe in Ihrem Gebiete liege, nebst
demjenigen unbewohnten Domanial-Forstlande, welches sich zwischen gedachter
Straße und der jetzigen Großherzoglichen Landesgrenze eingeschlossen befinder,
zu Befriedigung dieses Wunsches abzutreten: so soll das gedachte Stück Forst-
land nach den Grundsätzen, welche bei Verdußerung von Domanital-Forsten in

den Königl. Staaten vorgeschrieben sind, sofort abgeschätzt und sodann nebst dem
Theile der Straße zwischen Fürstenberg und Strelitz, wodurch es begrenzt wird,
mit voller Landeshoheit und Eigemhum an Se. Königl. Hoheit den Großherzog
überwiesen, der durch die Taxe ermittelte Werth aber bel der nächsten vierkel-

jährigen Kapitalzahlung statt baaren Geldes in Abrechnung gebracht werden.

Fünfter Artikel.

Se. Königl. Hoheit der Großherzog, nehmen die Entschädigung für die-
jenige Entsagung, welche Sie durch den ersten Artikel des gegenwärtigen
Staatsvertrages leisten, in derjenigen Art an, wie sie Ihnen durch den vor-

stehenden zweiten, dricten und vierten Artikel zugesichert wird, und werden

Sich, nach vollständiger Erfüllung der darin angenommenen Bestimmungen,
fur alle Ihnen aus dem Staatsvertrage vom Igten September 1816. an des

Königs Majestät zustehende Forderungen völlig befriedigt und abgefunden achten.
Auch werden Sie den an der abgetretenen Straße von Fürstenberg nach

Strelitz wohnenden Königlich-Preußischen Unterthanen den Gebrauch der ge-
dachten Straße ferner ohne neue Beschränkungen in derselben Art gestatten,
wie ihnen derselbe bisher zugestanden hat.-

Sechster Artikel.

Dieser Skaatsvertrag soll zur Ratifikation eingereicht und die Ratiffka-
tions-Urkunden binnen vier Wochen oder eher, wenn es seyn kann, ausge-

wechselt werden.
Des zu Urkund haben die unterzeichneken Bevollmächtigken diesen Staars-

verkrag eigenhändig unterschrieben und mit ihrem Insiegel versehen.
Berlin, den 21sten Mai 1819.

(L. S.) v. Jordan. (L. S.) Hoffmann. (L. Ss.) Greuhm.

Vorstehender Staatsvertrag ist von des Konigs Majestat unterm 31sten
Mai d. J. ratiffziret worden.

(XNo. 549.)



No. 549.) Verordnung wegen Erlänterung, Abänderung unb Ergänzung der bisher in

Bezug auf das Aufgebot und die Amortisation verlorener oder vernich-

teter Staatspapiere geltend gowesenen gesetzlichen Bestimmungen. Vom

16ten Juni 1819.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. 7.

In Erwagung, daß die in neuerer Zeit bei mehreren Arten inländi-
scher Staatspapiere, besonders den Scaatsschuldscheinen und ihren Zinskou-
pons zur Erleichterung des Verkehrs mit denselben getroffenen Anordnungen,
mit den bisherigen gesetzlichen Vorschriften in Ansehung des Aufgebots und
der Amortisation verloren gegangener, auf jeden Inhaber kautender Staats-

papiere nicht überall zusammen bestehen können, so wie in Erwagung, daß
wegen des diesfälligen Verfahrens bei den Scchsischen diesseits übernomme-

nen Zentral-Steuer-Obligationen annoch Bestimmungen nöthig sind, verordnen
Wir, nach erfordertem Gutachten Unsers Staatsraths, hierdurch wie folgt:

S. I. Jeder, welchem vurch Zufall ein Staatsschuldschein gänzlich ver= w##n#nt#
nichtet worden, oder verloren gegangen, muß diesen Verlust nach dessen Entc- Stonsern#.

deckung vor allen Dingen der unker dem Schatzministerium stehenden Kontrolle (cheinen.

der Staatspapiere anzeigen, wenn er das verlorne oder ein anderes Papier

an dessen Stelle wieder zu erhalten wünscht.

&amp;#. 2. Kann derselbe die gänzliche Vernichtung des Staatsschuldscheins
dergestalt darthun, daß darüber bei dem Schatzministerium kein Zweifel mehr
übrig bleibt, so muß ihm ein anderer Staatsschuldschein von gleichem Werthe
ausgehändigt werden.

g. 3. Ob der Nachweis in dieser Art geführt worden, hängt lediglich von
der Beurtheilung des Schatzministeriums ab. Hat dasselbe daher noch Zwei-
fel über die gänzliche Vernichtung des verloren gegangenen Staatsschuld-
scheins, oder ist von dem letzten Inhaber desselben überhaupt nicht eine solche
Art des Verlustes behauptet worden, welche es unmöglich macht, daß das

angeblich verlorene Papier wieder zum Vorschein kommen kann, so eignet sich die
Sache zum böffentlichen Aufgebot und gerichtlichen Amortisations-Verfahren.

#. 4. Dabei sind die Vorschriften des §. 388. des Anhanges zur Allge-
meinen Gerichtsordnung zu beobachten, jedoch was die Staatsschuldscheine be-

trifft, nur mit folgenden nadhern Bestimmungen und Abänderungen.

#. S. à) Das Aufgebot selbst muß allemal von dem Kammergericht in

Berlin geschehen, bei welchem daher auch der Antrag von dem letzten Inhaber ge-

macht werden muß.
K. 0.



9. 6. b) DemAufgebotdürchErlassung der Ediktalladung soll jedesmal
eine Bekanntmachung, sowohl durch die Berliner Intelligenzblatter, als auch
durch die derjenigen Provinz, wo der Verlust sich ereignet hat, oder wenn

fur diese Provinz keine Intelligenzblatter ausgegeben werden, durch die Amts-

blatter derselben, vorangehen, mittelst welcher das Publikum von dem Vor-
fall, unter genauer Bezhschnng des Scaatsschuloscheins und Benennung, des

sich angebenden Eigenrhümers, benachrichtigt wird. Diese Bekanntmachung
muß jedesmas pon der §. I. genaunten Behörde ausgehen, und zwar auf
Kosten des Betheiligten. Bei der Bezeichnung genügt die Angabe der Summe,

der Münzsorte, des Oatums, des Buchstabens und der Nummer des Staatsschuld-

scheins; der Benennung des ersten Emprkängers desselben bedarf es dabei nicht.

g. 7. c) Nach erfolgter Bekanntmachung wird sechs Zins-Zahlungs=
termine hindurch gewartet, ob sichJemand mit dem angeblich verlornen oder
vernichteten Slaalsschuloschein moeldet.

&amp;#. 8. d) Is bis nach verftrichenem sechsten Zinstermin, der im F. k.

gedachten Behörde nicht bekannt gewerden, daß der Staatsschuldschein bis-

her zum Vorschein gekommen sey, so muß sie daruber den Betbeiligten, auf

sein Ansuchen, einschriftlichesZeugniß ertweilen. Sobald derselbe solches bei-
bringt, und zugleich durch Ueberreichung der Imt#lligent= oder beziehungs-

weise der Amtsblätter nachweiset, daß die im F. 6. vorgeschriebeue Bekannt=

machung gehörig geschehen sey, ist von dem Kammoer eriier die förmliche
Ediktalladung zu erlassen, und darin der elwanige Inhaver des genau zu

bezeichnenden Staatsschuldscheins aufzufordern, sich spätestens im achten Zins-
zahlungstermine zu melden, oder die gänzliche Amortisation seines Schuld-
scheins zu gewarligen.

. )Die Ladung muß viermalin denIntelligenz= oder beziehungs-
weise Amtsblattern der Provinz, wo sich der Verläst creignet hat, so wie eben
s oft in den Verliner Intelligenzblättern, und einmal in einer ausswärtigen
Zeitung dergestalt Lekannt gemacht werden, daß von dem Zeilpunkt der
letzten Bekanntmachung an, bis zum achten Imnstermine, ein Zwischenraum
von wenigstens drei Monaten bleibt.

9. 10. ) Meldet sich auf diese Ladung ein Inhaber des aufgebotenen
Staatsschuleheins, oder giebt sich auch schon früher auf dieim F. 6. angcord-
nete Bekanntmachung ein Inhaber an, oder kommt öberhaupt dies Papier bei

der im &amp;. I. genannien Behörde, es sey auf welche Art es wolle, zum Vor-

schein, ohne schon realisirt zu seyn; so muß die Sache zwischen dem angeb-

lichen Eigenthumer und demjenigen, der sich gedachtermaßen gemeldet har,
oder von dem das Papier sonst zu irgend einem andern Zweck vorgelegt wor-

den) nach den Gesetzen crörtert und entschieden werden. Sollte ein solcher

Staats-



Staatsschuldschein etwa schon vorher bei einer dazu verechtigren Kasse in Zab-
lung angenommen seyn und also als schon realisirt zum Vorschein kommen, so
bleibt dem angeblichen Cigenthümer nur die Ausführung seiner Rechte gegen

denjenigen, der sich desselben zur Jahlung bedient hat, oder dessen bekannte

Vormänner, nach den Gesetzen überlassen.

. 1. 0) Ist aber der Staatsschuldschein überall nicht zum Vorschein
gekommen, so kann sodann das Amortisations-Erkenntniß erfolgen, welches

statt der Verkündung, an effentlicher Gerichtsfielle angeschlagen werden muß.

Es muß jedoch jedesmal

1) zwischen der oben im g. 6. vorgeschriebenen Bekanntmachung und der

Abfassung dieses Grkenninisses derjenige Termin eingelreten seyn, in
welchein der Staateschuloschein selb#it zur Empfangnahme neuer Zinskou-

pons hälte vorgezeigt werden mussen, und

2) ein Zeugniß der im F. Z. gedachten Art auch jetzt wiederum vor Ab-

sassung dro Gitentmiseo beige racht werden.

§. 12. 10) Sodeld das Grkenn'#ißt rechtskräftig geworden ist, welches
angenommen wen i1n|, wenn sich binnen J Wochen, nach geschehener An-
sclnnung an d. (Vend ###telle. Nlemand dagegen gemeloct hat, wird der Inhalt

deseiben von Selen des Geri durch die bekreffenden Provinzial= und

Berlner Intelllgenz= oder beziechungsweise Amteblätter bekanm gemacht,
au.. m Cigemülmer ein anderer Slaatseschuldschein, auf den Grund des

vorlir##eneen Urennimer, überlefert, und zwar mit den zu dem amortisirten
Dokumemegeherenden, bis dahm noch nicht. ausgel ändigten Zinskoupons.

d. 13. Weohgen der verlornen oder vernichteten Zinkoupons von Staats-
 , n den

schuldscheinen ist ein ffentliches Aufgebot und g richtliches Amornsations-Ver- zinth
fobren uberall nicht zulem, und eben so wenig eine Klage auf Zustellung ande=
rer Konprus an oie Stelle der verkornen orer vernichteren. Wenn jedoch das

Schaminnterum aus den von dem letten Inhaber nach g. gefuhrten

Beweise sich überzeugt findet, daß der Verlust der Zinskoupons auf solche
Weise erfeolgt sey, daß sie nicht wieder zum Vorschem kommen können; so

werden an deren Stelle von der P. 1. gedachten Belde andere Koupons

drin Belbelligten ausgehändigt werden. Co langt dlese aber lediglich von
derBeurihellurg des genannten Mimteri#ms ab.

. 14. In Bertreff der Sachsischen Central-Steuer Obligationen und

deren Zinskoupon soll alles das##enige g.elch falls gelten, was in den vorstehen-
den 9. 1 — 13. einsehließlich verordnet ist, jedoch mir Begchtung der in den

drei pächstfolgenden dÿ. enthaltenen Vorschriften.
F. 15.

er Staatsn

schuldscheine.
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§ 15. Das im §. ö. gedachte Aufgebot erfolgt nicht bel dem Kammer-
gerichte, sondern bei dem Ober-Landesgerichte in Naumburg.

S. 16. Statt der im §F. 6. H. und 12. angeordneten Bekanntmachung

in den Berliner Intelligenzblattern, foll diese Bekanntmachung in den Mer-

seburger Amtsblättern geschehen, und zu der im §. H. gedachten auswärtigen
Zeitung jedesmal die Leipziger Zeitung benutzt werden.

K. 17. Das im §. 1 I. unter No. 1. vorgeschriebene Erforderniß wegen
des erfolgten Eintritts eines neuen Termins zur Austheilung von Zinskoupons,

findet hier ebenfalls Anwendung, es genügt jedoch dabei zum Zweck der
Empfangnahme derselben die Vorzeigung der zur Obligation gehbrigen Zins-
leiste CTalon), und wird derjenige, der eine solche Zinsleiste vorlegt, in Be-
zug auf die nach §. 10. eintretenden Maaßregeln, dem Inhaber der Obliga-

tbion selbst gleich geachtet.

K. 18. In Ansehung der Jinsscheine sowohl, als der übrigen Staats=
nn Schulden-Papiere bleibt es — insofern ihrer Natur und Beschaffenheit nach

chuid- bisher überhaupt ein Aufgebots= und Amortisations-Verfahren ihrentwegen zu-
papleren. lässig gewesen, auch zur Zeit noch bei demjenigen, was bisher dieses Verfahrens

halber vorgeschrieben ist, jedoch mit folgenden näheren Bestimmungen:

&amp;. 10. 2) Insofern es schlechthin auf jeden Inhaber lautende Papiere
sind, ist wegen Bezeichnung und Beschreibung derselben ebenfalls die Bestimmung
des K. 6. zu beobachten.

§. 20. b) Statt des bisher üblich gewesenen Termins von drei Monaten
muß künftig die Ediktalladung auf einen Termin von 12 Monaten gestellt werden.

. 21. c) Mil Erlassung dieser Ladung und demnächst mit Erlassung des
Präklusions= und Amortisations-Erkenntnisses darf nicht anders verfahren
werden, als bis in dem einen so wie in dem andern Falle, dem Gericht

diejenigen Zeugnisse vorgelegt sind, deren im F. g. und im §S. 11. am Ende

gedacht worden.

3.5 #. 22. Zu noch größerer Sicherung des gesetzlichen Verkehrs mit den
zeschunn Staatssckh uld-Papieren endlich, sind künftig von Seiten der im h. I. gedachten Be-

hörde von Jahr zu Jahr amtliche Listen der aufgerufenen und mortiffzirten

Staatspapiere zur öffentlichen Kenntniß zu bringen und diese Listen sodann
zu Jedermanns Einsicht auf allen Börsen öffentlich auszuhängen.

. 23. Das gegenwärtige Gesetz solt durchweg in Unserer gesammten
MonarchieAnwendung finden, weshalb Wir also auch für diejenigen Theile dersel-
ben, in denen das Allgemeine Landrech' und die Allgemeine Gerichtsord###g nicht

gelten,
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gelten, den V. A7. bis und mit §. 53. des Tit. 15. Th. 1. bdes Allgemei-
nen Landrechts hierdurch volle Gesetzeskraft beilegen und selbige zu dem Ende

in Verbindung mit den nächstvorhergehenden §&amp;9#. 42. bis 46. — diese jedoch
nur um den übrigen zum Verständniß zu dienen — dem gegenwärtigen Ge-

setz haben beifügen lassen.
Urkundlich haben Wir diese Verordnung Höchsteigenhändig veollzogen

und mit Unserm Königl. Insiegel bedrucken lassen.

Gegeben Berlin, den I6ten Juni 1819.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.

C Fürst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigk:

Friese.

r—

Beilage
als Anhang zur Verordnung wegen Erluterung, Abänderung und Ergänzung der

bisher in Bezug auf das Aufgebot und die Amoreisation verlorener oder vernichreter

Staatspapiere geltend gewesenen gesehlichen Bestimmungen.

Allgemeines Landrecht Theil J. Titel 15. S. 42. bi incl. 53.

#&amp;. 42.
S. die von dem Fisco, oder bei öffentlichen Versteigerungen erkauft

worden, sind keiner Vindikation unterworfen.

#. 43. EinGleiches gilt von Sachen, die in den Läden solcher Kaufleute,
welche die Gilde gewonnen haben, erkauft worden.

§. 44. Wer außerdem eine Sache auf Messen und Märkten, oder sonst

von Leuten, welche Sachen dieser Art, unter obrigkeitlicher Erlaubniß öffentlich
feil haben, erkauft hat, dem kommen, wegen der nur gegen Ersatz zu leisten-

den Rückgabe, die Rechte eines redlichen Besitzers zu.

. 45. BaareskoursirendesGeld, kann gegen einenredlichen Besitzer nicht
zurüngefordert werden, wenn selbiges auch noch unvermischt und unversehrr
in dein Brutel oder anderem Behalltnisse, in welchem es vorhin gewesen ist,

gefunden werden sollte.

E. 46. Hatjedoch dergegenwärtigeBesitzer des Geldes, welches unter obigen
Umständen noch von allem andern Gelde mit Gewißheit unterschieden werden kann,

dasselbe unentgeldlich überkommen, so muß er es dem Eigenthümer herausgeben.
Jahrgang 1515. Cc v. 47.
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S. 47. Obige Vorschriften (GS. A5. 46.) gelten auch von denauf jeden
Inhaber lautenden Papieren und Urkunden, so lange dieselben nicht außer Kours

gesetzt werden.
 48. Außer Kours sind solche Papiere gesetzt, wenn der Eigenthümer

sein Recht daran, auf eine in die Augen fallende Art auf dem Instrumente selbst
vermerkt har.

C. 40. Imgleichen alsdann, wenn auf den unteröffentlicherAntorität aus-

gefertigten Papieren dieser Art, durch einen den Regeln des Instituts gemäßen
Vermerk erklärk ist, daß sie nicht mehr an jeden Inhaber zahlbar seyn sollen.

K. öo. Privatvermerke (F. 48.) können nicht anders, als nach vorherge-
gangener gerichtlicher Untersuchung, durch ein auf das Instrument selbst gesetztes
gerichtliches Attest aufgehoben, und das Papier wieder in Kours gesetzt werden.

K. öI. Die F. 40. beschriebenen Vermerke hingegen, kann nur dasjeni-

ge Instikut, welches sie gemacht hat, wieder aufheben.
K. 52. Die öffentliche Bekanntmachung der Entwendungoder des Berlustes

eines solchen Instruments, ist noch nicht hinreichend, denjenigen, welcher dasselbe
vor oder nachher an sich bringt, als einen unredlichen Besitzer darzustellen.

V. 53. Nur alsdann ist der öffentlichen Bekanntmachung diese Wirkung
beizulegen, wenn der Eigenthümer den Besitzer überführen kann, daß dieser
davon, zur Zeit des Erwerbes, wirklich Wissenschaft gehabt habe.

(No. 550.) Verordnung über die Auflösung der Revisions= und Kassationshbfe für die

Rheinprovinzen zu Koblenz und Düfsseldorf, und über die Errichtung eines

Revisions= und Kassationshofes an deren Stelle zu Berlin. Vom 2sten

Juni 1819.

Wi Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von
Preußen c. 2c.

Zur Ausfuhrung des von Uns genehmigten Plans zur Einrichtung der
Rheinischen Rechts- und Justiz-Verfassung verordnen Wir, auf den, von

der Justiz-Abtheilung des Staats- Naihs mitberathenen, Antrag des
Staatsministers von Beyme:

#S. I. Am 1#ten Juli dieses Jahres erden die Revisions= und

Kassationshöfe zu Koblenz und Dusseldorf aufgelost.
§. 2. An ihrer Stelle wird ein Rceotsions= und Kassationsbof für Unsere

Nheinprovinzen errichtet, welcher seinen Sitz Berlin erhält.
§5. ZJ. Er besteht aus einem Präsidenten, 10 Richtern, der erforderli-

chen Anzahl von Anwälden, 1 Obersekretair, und dem übrigen nöthigen Unter-

beamten-Personale.
S. 4.
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6 4. Das öffentliche Ministerium bei demselben wird durch einen
General-Prokurator und einen General-Advokaten versehen.

#. S. Vom I5#en Juli d. J. an, übt der Rheinische Revisionshof

die Gerichtsbarkeit aus, welche den Revisions= und Kassationshöfen zu
Koblenz und Dusseldorf zustand.

§. 6. Bis zur Bekanntmachung der Revisions-Ordnung ist bei dem-

selben vorläufig das Verfahren zu beobachten, welches bei dem Revisions=

hefe zu Koblenz statt fand, und behalten die deshalb ergangenen Vor-
schriften einstweilen bis zu jenem Zeitpunkte ihre Gültigkeit.

#. 7. Wer eine an den Revisions= und Kassationshöfen zu Koblenz

oder Dusseldorf schon anhängige Rechtssache bei dem Rheinischen Reoi-
sionshofe zu Berlin gleich fortsetzen will, ist von dem 1Sten Juli d. J.

an dazu berechtigt, und hat nur seinen Gegner in der bis jetzt ublichen

Form dahin vorladen zu lassen.

§. 8. Hat in einer Revisionssache die Erscheinungsfrist schon angefan-
gen, und läuft erst mit dem 1 öten Juli oder späterhin zu Ende, so bedarf es

keiner neuen Vorladung. Die bisherige Ladung behält ihre Wirkung mit der ein-

zigen Ausnahme, daß der Revisus, obschon er nach Koblenz oder Düsseldorf vor-
geladen war, bei dem Revistonshofe zu Berlin zu erscheinen, und dort in der vor-

geschriebenen Form zu verfahren hat. Vor dem 1 2ken August d. J. wird gleich-

wohl in diesem Falle gegen den nicht erschienenen Revisen in der Regel kein Kon-

tumazial-Urtheil erlassen.
&amp;# . In allen Revisions-Akten, welche erst nach dem Laten Juli d. J.

infinuirt werden, geschieht die Vorladung an den Revisionshof zu Berlin.

S. 10. Die bisher zur Kompetenz des Revisionshofes zu Koblenz aus dem

ostrheinischen Theile des Koblenzer Regierungsbezirks gehörigen Rechtssachen
drikter Instanz, gelangen vom 1 Sten Juli d. J. an den Revistonshof zu Berlin.

Wir beauftragen den Staats-Minister von Beyme, diese Verordnung

zur Vollziehung zu bringen. Gegeben Berlin, den alsten Juni 1819.

L.S.) Friedrich Wilhelm.
C. Fürst v. Hardenberg. v. Beyme.

(No. 551.) Allerhöchste Kabineksorder vom 21ten Juni 1819. die Einrichtung der Gerichts-

VerfassungunddesgerichtlichenVerfahrensindenRhein-Provinzen betreffend.

D. Ihre von Mir genehmigten Vorschläge, die Gerichtsverfassung und das

gerichtliche Verfahren in den Rheinprovinzen betreffend, nur die Vorbereitung

zu der, erst nach vorgängiger Revision und Umarbeitung der dort geltenden Ge-

setze und Ordnungen, mit Berathung des Staats-Raths definitio zu treffenden
Ein-



Einrichtung sind; so eignen sich die zu deren Ausführung erforderlichen Verord-
nungen jetzt noch nicht zur Begutachtung des Staats-Raths. Dagegen finde
Ich es angemessen, daß Sie die dazu auszuarbeitenden Entwürfe zur Mitbe-
rathung der Justizabtheilung des Staatsraths bringen und hiernächst Mir zur

Genehmigung vorlegen.
Berlin, den 21sten Juni 1819.

Friedrich Wilhelm.
An den Staats-Minister von Beyme.

(No. 532.) Verordnung wegen Bestrafung schriftlicher Beleidigungen in den Provinzen,

wo das franzdsische Strafgesetzbuch vorläufig noch gesetzliche Kraft hat.

Vom Sten Juli 18319.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. 2c.

Da Wir in den Provinzen, in welchen vorläufig noch das französische

Strafgesetzbuch gesetzliche Kraft hat, auch diejenigen schriftlichen Beleidigun-
gen, welche die in den Arcikeln 367 bis 375 und 377. vorausgesetzte doppelte

Eigenschaft der Schwere und der Oeffentlichkeit nicht haben, auf gesetzlichem
Wege geahndet wissen wollen; so verordnen Wir nach erfordertem Gutachten
Unsers Staatsraths:

S. 1. Die Bestimmungen der Arcikel 223 bis 227.einschließlich, desgleichen
der Artikel 471. No. II. und 47.j. des Strafgesetzbuchs, sollen auch auf schrift-

liche unter gleichen Umständen begangene Beleidigungen angewendet werden.
§. 2. Werden diejenigen Beleidigungen, welche unter dem im §K. 1.

dieser Verordnung modiffzzirten Artikel 471. No. 11. begriffen sind, nicht
unmittelbar gegen den Beleidigten, sondern schriftlich gegen einen Vorgesetzten
desselben geäußert, und von diesem dem Beleidigten bekannt gemacht, so tritt
an die Stelle der Geldstrafe des Artikels 471. die Gefängnißstrafe des Ar-

tikels 474.

Urkundlich ist diese Verordnung von Uns Hochsteigenhandig vollzogen,
und mit Unserm Koniglichen Insiegel bedruckt worden.

Gegeben Berlin, den öten Juli 1810.

(L. S.) Friedrich Wilhelm.
C. Furst v. Hardenberg. v. Altenstein.

Beglaubigt:

Friese.
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